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SATZUNG DER

STADT OSTSEEBAD KüHLUNGSBORN
üBER DIE 3. ÄNDERUNG DES
BEBAUUNGSPLANES NR. 42

"Hermannstraße/nördliche Friedrich-Borgwardt-
Straße"

1 umfassend vier Teilbereiche des Bebauungsplanes Nr. 42 auf den Grundstücken
Friedrich-Borgwardt-Straße 14a, Hermannstraße 6/15 und am Ehm-Welk-Anger

sowie dem gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42

1 Begründung

SATZUNGSBESCHLUSS

27.09.2018
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Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn
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Begründung zur Satzung
über die 3. Änderung des Bebaiiiingsplanes Nr. 42

der Stadt Ostseebad Kühlungsborn
"Hermannstraße/nördliche Friedrich-Borgwardt-Straße"
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Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

1. Planungsanlass und Planungsziele, Planverfahren €
Der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 liegen neue Planungsabsichten für
Teilbereiche des Ursprungsplanes zu Grunde.

Die Stadt hat sich nach intensiven Beratungen über die zugrundeliegenden Ände-
rungsanträge und unter Abwägung der zu beachtenden städtebaulichen und nach-
barlichen Belange zur Durchführung der vorliegenden Änderungsplanung entschlos-
sen.

Das städtebauliche Ziel einer angemessenen Verdichtung in den Innenbereichen
Kühlungsborns kann mit der vorliegenden Änderungsplanung noch besser verfolgt
werden. Die Änderungen fügen sich gut in den Bebauungszusammenhang ein und
entsprechen auch nach der Änderung des Bebauungsplanes der ursprünglichen
städtebaulichen Zielsetzung der Stadt.

Im Geltungsbereich 1 soll auf dem Grundstück Friedrich-Borgwardt-Straße 14a das
bestehende Haupthaus im Norden durch einen Anbau ergänzt werden. Außerdem
soll der bestehende Balkon, für den eine Baugenehmigung aus dem Jahr 2003 vor-
liegt, bauplanungsrechtlich gesichert werden. Dafür bedarf es einer Erweiterung der
Baugrenze in nördliche Richtung. Zudem wird die vorhandene Treppe des Hauptein-
ganges durch eine textliche Festsetzung planungsrechtlich gesichert.

*

Im Geltungsbereich 2 soll auf dem Grundstück Hermannstraße 6 vor dem Hotel Po-
seidon eine Terrassenüberdachung gebaut werden sowie der bereits vorhandene
Wintergarten baurechtlich gesichert werden. Dafür bedarf es einer Erweiterung der
Baugrenze. Um eine weitere Überschreitung der Baugrenzen auszuschließen,-wird
aufgrund spezifischer Festsetzungen aus dem SO1 "Hotel" das SO12 "Hotel".

Im Geltungsbereich 3 soll auf dem Grundstück Hermannstraße 15 das bestehende
Wohnhaus durch ein neues Wohn- und Geschäftshaus ersetzt werden. Auch die

südliche Nebenanlage soll abgebrochen werden. Im Zuge dieser Änderungen soll die
Baugrenze angepasst werden.

Im Geltungsbereich 4 befindet sich derzeit eine ausgewiesene Grünfläche "Parkan-
lage, privat", die allerdings teilweise als Stellplatzfläche genutzt wird. Dies soll im
Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplafüs Nr. 42 -an den tatsächlichen Be-
stand angepasst werden.

*i

Außerdem soll eine Überprüfung und Sicherung der Hotelstandorte erfolgen. Dazu
erfolgt eine Aktualisierung des Gebietes zur Sicherung der Zweckbestimmung für
den Fremdenverkehr nach § 22 BauGB im Rahmen des B-Plans.
Zudem soll der Punkt 1 .8 der textlichen Festsetzungen der Ursprungsplanung ersatz-
los gestrichen werden.

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 wird im vereinfachten Verfahren ge-
mäß § 13 BauGB ohne Umweltprüfung aufgestellt, eine Betrachtung der Umweltbe-
lange wird unter Punkt 5 dieser Begründung durchgeführt. Ebenfalls wird im Rahmen
der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 gemäß § 13 Abs. 2 Satz I Nr. 2 Bau-
gesetzbuch auf die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit ver-
zichtet.

*
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Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Der Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 wurde am
22. Februar 2018 gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 15. März 2018 orts-
üblich bekannt gemacht. Ebenso am 22. Februar 2018 wurde der Entwurf der Pla-
nung gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

]

ü
ü

Die öffentliche Auslegung fand zwischen dem 26. März 2018 und dem 27. April 2018
im Bauamt der Stadt Kühlungsborn statt. Seitens der Öffentlichkeit wurde eine Stel-
lungnahme zur Ausweitung des Gebietes zur Sicherung der Zweckbestimmung für
den Fremdenverkehr nach § 22 BauGB abgegeben. Die Stellungnahme wurde im
Rahmen der Abwägung behandelt, bleibt aber in der 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 42 unberücksichtigt, da die Ausweitung des Gebietes zur Sicherung der
Zweckbestimmung für den Fremdenverkehr nach § 22 BauGB mit dieser Satzung
Rechtskraft erlangt und nicht rückwirkend.

]

l@
ö

Im gleichen Zeitraum wurde auch die Beteiligung der berührten Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Seitens des Landkreises Rostock
wurde darauf hingewiesen, dass eindeutig gekennzeichnet werden sollte, für welche
Bereiche die Baunutzungsverordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 21 . November
2018 gilt. Dies wurde im Teil B - Text sowie in der Begründung kenntlich gemacht.

2. Gebietsabgrenzung

ü
ü
ü
ü
$0

Die Geltungsbereiche der 3. Änderung betreffen Teilbereiche des rechtskräftigen
Bebauungsplanes Nr. 42, gelegen im Norden von Kühlungsborn West, umfassend
den Bereich der nördlichen Friedrich-Borgwardt-Straße und der Hermannstraße, zwi-
schen der Poststraße bzw. der Ostseeallee im Norden und der Neuen Reihe im Sü-
den.

Der Geltungsbereich 1 der 3. Änderung befindet sich im Westen des Plangebiets an
der Friedrich Borgwardt-Straße, der Geltungsbereich 2 liegt im südöstlichen Bereich
an der Hermannstraße, der Geltungsbereich 3 befindet sich im östlichen Bereich an
der Hermannstraße und der Geltungsbereich 4 liegt an der Ecke Hermannstra-
ße/Ehm-Welk-Anger. Es handelt sich um die Grundstücke Friedrich-Borgwardt-
Straße 14a, Hermannstraße 6 und 15. Außerdem wird der gesamte Geltungsbereich
des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 42 in Hinblick auf die textlichen Festset-
zungen betrachtet.

ü 3. Bisherige Plammgen, Planungsrecht, Plangriindlagen

ü
1

Der Bebauungsplan Nr. 42 wurde am 06.09.2012 von der Stadtvertreterversammlung
als Satzung beschlossen und hat, da aus dem Flächennutzungsplan entwickelt,
durch Bekanntmachung am 25.10.20'l2 Rechtskraft erlangt. Für die 1 . Änderung des
Bebauungsplanes wurde 2014 ein Aufstellungsbeschluss gefasst. Ziel dieser Ände-
rung ist die Regelung zur Zulässigkeit von Ferienwohnungen und Dauerwohnungen
vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtslage in Mecklenburg-Vorpommern.

]

«

J

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 umfasste drei Geltungsbereiche. Ziel
war es aus einer privaten Grünfläche ein Wohngebiet zu entwickeln, statt eines ehe-
mals geplanten Hotelstandortes ein Pflegeheim zu ermöglichen sowie einige Fest-
setzungen an den tatsächlich vorhandenen Bestand anzupassen.

4
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Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: «

das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBI. I S. 3634),
die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990, einschließlich
aller rechtsgültigen Änderungen,
die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Neufas-
sung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V S. 334) zuletzt geändert durch Gesetz vom
13. Dezember 2017 (GVOBI. M-V S. 331)

sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien.

Für die Geltungsbereich 1 bis 4 gilt zusätzlich die Baunutzungsverordnung (BauN-
VO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. l S.
3786).

Die dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden Gesetze, Erlasse, Normen, Richtlinie-
nen und Verordnungen sind in der Stadtverwaltung, Bauamt, Ostseeallee 20, 18225
Kühlungsborn, während der Öffnungszeiten einsehbar.

I»l

Als Plangrundlagen wurden die Automatisierte Liegenschaffskarte (ALK), Bearbei-
tungsstand 22.10.2012, Kataster- und Vermessungsamt Bad Doberan; die topogra-
phische Karte im Maßstab 1 :10 000, Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-
Vorpommern (@ GeoBasis DE/M-V 2018); der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 42
i.d.F. der 2. Änderung und sonstige Unterlagen des Bauamtes Kühlungsborn ver-
wendet.

4. Inhalte der Änderung

Geltungsbereich 1 :

Der Geltungsbereich 1 umfasst das Flurstück 152/2 der Flur 1 in der Gemarkung
Kühlungsborn, gelegen in der Friedrich-Borgwardt-Straße 14a und hat eine Größe
von 893 m2. Derzeit ist das Grundstück mit einem Wohnhaus bebaut. Zum nördlichen
Nachbargrundstück sind derzeit etwa 5,70 m Platz. Das Grundstück befindet sich
laut Ursprungsplanung im Besonderen Wohngebiet "WB1" gemäß § 4a BauNVO.

'»
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Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn
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Abb. 1 : Luftbild Friedrich-Borgwardt-Straße 14a mit Geltungsbereich 1 . @ GeoBasis DE/M-V 2018
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In der Friedrich-Borgwardt-Straße 14a soll es künffig zu baulichen Veränderungen
kommen. An der nördlichen Gebäudeseite soll ein Anbau ergänzt werden. Dafür ist
eine Erweiterung der Baugrenze notwendig. Außerdem soll der bereits 2003 geneh-
migte Balkon an der nördlichen Gebäudeseite mit in die Baugrenze aufgenommen
werden, um diesen planungsrechtlich zu sichern. Der Anbau soll ca. 2,70 m mal 6,0
m groß sein, um genügend Platz zum nördlichen Nachbargrundstück einzuhalten
sowie die Einfahrt zum Grundstück weiterhin zu gewährleisten. Die vorhandene
Treppe, die den Zugang zum Hauptgebäude ermöglicht, wird durch eine textliche
Festsetzung planungsrechtlich gesichert.

Außerdem wird in der Planzeichnung der tatsächliche Bestand der Garage der Fried-
rich-Borgwardt-Straße 14 angepasst. Diese befindet sich tatsächlich auf dem Flur-
stück 1 52/2 und ist als eingeschossiges Nebengebäude mit Flachdach ausgeprägt.

ü
ü
1
1
-*

ü

Geltungsbereich 2:

Der Geltungsbereich 2 umfasst die Flurstücke 114/3, 1 14/4 und 114/6 der Flur 1 in
der Gemarkung Kühlungsborn, gelegen in der Hermannstraße 6 und hat eine Größe
von 1 669 m2. Auf dem Grundstück befindet sich derzeit das Hotel Poseidon, das im
Sonstigen Sondergebiet für Hotel mit Ifd. Nummerierung "SO 1" gemäß
§ 11 BauNVO liegt. Der rückwärtige Grundstücksbereich ist nahezu voll versiegelt
und wird als Stellplatz für Hotelgäste genutzt. Das Gebäude verfügt straßenseitig
über einen Erker, eine ummauerte Terrasse sowie einen Anbau, in dem sich der Ein-
gang des Hotels sowie Teile des Restaurants befinden.

6

1



Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn
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Der Grundstückseigentümer möchte seine vorhandene Terrasse künftig überdachen,
damit die Hotelgäste diese auch bei schlechtem Wetter nutzen können. Dafür ist eine
Erweiterung der Baugrenze notwendig. Im Zuge dieser Änderung soll der bereits
vorhandene Anbau ebenfalls mit in die Baugrenze aufgenommen werden. Beide An-
bauten sollen mit maximal einem Vollgeschoss ausgeprägt werden.

Um weitere Überschreitungen der Baugrenze künftig auszuschließen, wird aus dem
SOI "Hotel" das SO12 "Hotel". Für dieses gilt zusätzlich zu den bisherigen Festset-
zungen für das SO1, dass auch eine geringfügige Überschreitung der Baugrenzen
unzulässig ist. Die Festsetzung, dass gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO für Nebenanlagen
eine Überschreitung der GRZ bis O,9 zulässig ist, wird beibehalten. [)as Grundstück
weist im Bestand eine sehr hohe Versiegelung auf. Da es sich in zentralster Lage
befindet, hat man eine entsprechende Überschreitung für Kfz-Stellplätze und Zufahr-
ten ermöglicht.

»i

Zusätzlich werden für die Überdachung der Terrasse gestalterische Festsetzungen
nach § 86 LBauO M-V getroffen, um ein harmonisches Gesamtkonzept des Hotels
Poseidon zu gewährleisten:

Im Erdgeschoss des Gebäudes ist zwischen dem dreiseitigen Erdgeschossvorbau
und dem Vorbau des Haupteinganges ausnahmsweise eine Terrassenüberdachung
zulässig. Die Überdachung muss unterhalb des Gesimsbandes des dreiseitigen Vor-
baus liegen, darf die Tiefe des Eingangsvorbaus nicht überschreiten und ist als leich-
te, filigrane Stahlstützenkonstruktion mit Glasdach und einer minimalen Dachneigung
Richtung Fassade auszuführen. l

7



Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

,* Dadurch können die bereits vorhandenen Anbauten sinnvoll miteinander verbunden
werden. Ein transparentes, leichtes Dach wirkt dabei nicht störend. Die Entwässe-
rung muss rückwärtig erfolgen, um die Leichtigkeit der Konstruktion nicht zu stören
und die Dachneigung muss so gering wie möglich sein, um den Eindruck eines
Flachdaches zu erzeugen.

Geltungsbereich 3:

Der Geltungsbereich 3 umfasst das Flurstück 103/3 der Flur 1 in der Gemarkung
Kühlungsborn, gelegen in der Hermannstraße 15 und hat eine Größe von 688 m2.
Das Grundstück ist derzeit mit einem Wohnhaus inklusive zwei Ferienwohnungen im
oberen Geschoss bebaut. Eine Überprüfung des Bestandes hat ergeben, dass das
vorhandene Gebäude auf Grundlage des Katasters im rechtskräffigen Ursprungsplan
hinsichtlich der Lage übernommen wurde und das Kataster nicht mit dem tatsächli-
chen Gebäude übereinstimmt. Deshalb bedarf es einer Anpassung der Baugrenze
parallel zum Straßenverlauf.

* Das Grundstück der Hermannstraße 15 befindet sich laut Ursprungsplanung im Be-
sonderen Wohngebiet "WB1" gemäß § 4a BauNVO.
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1 Abb. 3: Luffbild Hermannstraße 15 mit Geltungsbereich 3. @ GeoBasis DE/M-V 2018
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Aufgrund eines Eigentümerwechsels soll das vorhandene Wohngebäude abgebro-
chen werden und ein neues Wohn- und Geschäffsgebäude errichtet werden. Der
Ausbau sowie die Neuerrichtung von Ferienwohnungen bleibt weiterhin unzulässig.
Entsprechend dem derzeitigen Bestand soll die Baugrenze angepasst werden, diese
verschiebt sich dadurch parallel zur Hermannstraße etwa fünf Meter vom Gehweg
entfernt. Im hinteren Grundstücksbereich soll zudem das vorhandene Nebengebäude

8
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Begr[indung zur 3. Änderung des BebauungSplanes Nr. 42 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

abgebrochen werden, um benötigte Stellplätze zu ermöglichen. Diese dürfen aus-
nahmsweise von dem Punkt 8.9 der örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplanes
Nr. 42 abweichen und auch mit einem geringeren Abstand als einem Meter von der
Grundstücksgrenze errichtet werden, da aufgrund der geringen Grundstücksbreite
die Errichtung von Stellplätzen ansonsten nicht möglich wäre.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellplätze und Zufahrten unversiegelt zu belassen
sind oder in wasserdurchlässiger Bauweise (Schotterrasen, Rasengitter, Fugenpflas-
ter oder wassergebundene Decken) herzustellen sind. Zudem ist gemäß Stellplatz-
satzung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn je vier Kfz-Stellplätzen ein einheimischer
Laubbaum anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Der bisher 5,0 m breite Vorgartenbereich wird auf 2,0 m reduziert, um für die künffi-
gen Geschäfte im Erdgeschossbereich Terrassen zu ermöglichen.

Geltungsbereich 4:
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Der Geltungsbereich 4 umfasst die im Ursprungsplan festgesetzte Grünfläche "Park-
anlage, privat" an der Kreuzung Hermannstraße/Ehm-Welk-Anger und umfasst die
Flurstücke 116/7 (teilw.), 117/1 (teilw.) und 118/10 (teilw.) der Flur 1 in der Gemar-
kung Kühlungsborn. Hier war ursprünglich eine Parkanlage geplant, der tatsächliche
Bestand waren jedoch einige Einzelbäume sowie fünf Stellplätze. Vor ein paar Jah-
ren wurde zudem ein Denkmal mit Sitzbänken an der Hermannstraße realisiert. Die
Fläche gehört der Stadt Ostseebad Kühlungsborn.

l

Die Stadt möchte deshalb auf die Festsetzung einer privaten Parkanlage verzichten
und stattdessen eine öffentliche Grünfläche "Zäsurgrün" ausweisen, die den tatsäch-
lichen Bestand besser darstellt. Innerhalb dieser Grünfläche sollen die vorhandenen
fünf Parkplätze sowie das Denkmal Bestand haben. Der vorhandene Baumbestand
ist dauerhaff zu erhalten.

Weitere Planinhalte:

Sicherung der Zweckbestimmung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion:
Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn aktualisiert im Zuge der 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes das Gebiet zur Sicherung der Zweckbestimmung für den Fremdenver-
kehr gemäß § 22 BauGB. Derzeit ist der nordöstliche Teil des Plangebietes entlang
der Ostseeallee sowie der Hermannstraße Teil der Fremdenverkehrssatzung der

g



Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

,* Stadt Ostseebad Kühlungsborn. Künftig sollen auch Bereiche entlang der Hermann-
straße und der Poststraße aufgenommen werden.

Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn möchte dadurch in ihrem Stadtgebiet die Gebiete
mit Fremdenverkehrsfunktionen und zum Beispiel die Hotelstandorte sichern. Gemäß
§ 22 BauGB kann demnach festgelegt werden, dass in bestimmten Bereichen durch
einen Bebauungsplan oder eine sonstige Satzung Vorhaben der Genehmigung der
Stadt unterliegen.

l@
ü
1 Geltungsbereich

B-Plan Nr. 42

1
1
1
«0 B-Planes Nr. 42. @ GeoBasis DE/M-V 2018

1
1
1

1

l

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 werden künftig folgende Sachver-
halte innerhalb des festgesetzten Bereiches zur Sicherung von Gebieten mit Frem-
denverkehrsfunktionen einer Genehmigungspflicht unterstellt:

- die Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teileigentum nach
§ 1 des Wohnungseigentumsgesetzes,
- die Begründung der in den §§ 30 und 31 des Wohnungseigentumsgesetzes
bezeichneten Rechte,
- die Begründung von Bruchteilseigentum nach § 1008 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs an Grundstücken mit Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben,
wenn zugleich nach § 1010 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Grund-
buch als Belastung eingetragen werden soll, dass Räume einem oder mehreren
Miteigentümern zur ausschließlichen Benutzung zugewiesen sind und die Auf-
hebung der Gemeinschaff ausgeschlossen ist,
- bei bestehendem Bruchteilseigentum nach § 1008 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs an Grundstücken mit Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben eine
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im Grundbuch als Belastung einzutragende Regelung nach § 1010 Absatz 1
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wonach Räume einem oder mehreren Miteigen-
tümern zur ausschließlichen Benutzung zugewiesen sind und die Aufhebung
der Gemeinschaft ausgeschlossen ist,
- die Nutzung von Räumen in Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben als
Nebenwohnung, wenn die Räume insgesamt an mehr als der Hälfie der Tage
eines Jahres unbewohnt sind.

Voraussetzung für die Bestimmung ist, dass durch die Begründung oder Teilung der
Rechte, durch die Regelung nach § IC)10 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder durch
die Nutzung als Nebenwohnung die vorhandene oder vorgesehene Zweckbestim-
mung des Gebiets für den Fremdenverkehr und dadurch die geordnete städtebauli-
che Entwicklung beeinträchtigt werden kann. Die Zweckbestimmung eines Gebiets
für den Fremdenverkehr ist insbesondere anzunehmen bei Kurgebieten, Gebieten für
die Fremdenbeherbergung, Wochenend- und Ferienhausgebieten, die im Bebau-
ungsplan festgesetzt sind, und bei im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, deren
Eigenart solchen Gebieten entspricht, sowie bei sonstigen Gebieten mit Fremden-
verkehrsfunktionen, die durch Beherbergungsbetriebe und Wohngebäude mit Frem-
denbeherbergung geprägt sind.

h

Hotelstandorte:
Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 42 vier
Hotels. Diese liegen in der Poststraße 18, der Hermannstraße 6 und 33 sowie in der
Ostseeallee 39.
Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn möchte die Hotelstandorte innerhalb des Stadt-
gebietes sichern, um die städtebauliche sowie die wirtschaftliche Entwicklung zu
wahren. Zum einen können Hotels die weiteren touristischen Übernachtungsmög-
lichkeiten sinnvoll ergänzen und bieten auch für die Öffentlichkeit wichtige Infrastruk-
tureinrichtungen. Zum anderen können dadurch wichtige Arbeitsplätze vor Ort gesi-
chert werden, die bei einer Teilung in Appartements oder Ferienwohnungen verloren
gingen. Die Stadt will diese Hotelstandorte künftig sichern, weshalb sie in die Plan-
zeichnung mit aufgenommen werden. Im Zusammenhang mit der Festsetzung zur
Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen, kann die Stadt künffig ent-
scheiden, welche Art von Vorhaben innerhalb dieses Bereiches zulässig sind. »

Textliche Festsetzungen:Der Punkt 1.8 der textlichen Festsetzungen der Ursprungsplanung ("/n den Allgemei-
nen Wohngebieten und in den Besonderen Wohngebieten sind Erweiterungen, Än-
derungen und Erneuerungen vorhandener baulicher und sonstiger Anlagen gemäß
§ 1 Abs. 10 BauNVO ausnahmsweise zulässig.") wird ersatzlos gestrichen. Grund
dafür ist, dass laut verschiedener Gerichtsurteile eine verallgemeinernde Festset-
zung zu "Fremdkörpern" unzulässig ist.

Örtliche Bauvorschriften:
Die örtliche Bauvorschrift Nr. 1 der 2. Änderung des B-Planes Nr. 42 wird dahinge-
hend ergänzt, dass Loggien und Balkone nicht nur geschossweise differenziert zu
gestalten sind, sondern ebenso in der Größe reduziert werden müssen. Die vorheri-
ge Formulierung gab nur vor, dass die Gestaltung variieren muss, allerdings soll die
Größe nach oben hin ebenfalls abnehmen.
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j Sonstiges:

Alle sonstigen Festsetzungen, nachrichtlichen Übernahmen und die Hinweise des
rechtsgültigen Bebauungsplanes Nr. 42 sowie die Festsetzungen zu den örtlichen
Bauvorschriften, die nicht Bestandteil der 2. Änderung sind, gelten für die Satzung
über die 3. Änderung unverändert weiter fort.

Die möglichen Nutzungen innerhalb der festgesetzten Baugrenzen werden teilweise
dem Lärmpegelbereich 111 zugeordnet. Gemäß den Festsetzungen der Ursprungs-
planung ist folgendes zu beachten:

Innerhalb der gekennzeichneten Lärmpegelbereiche sind lärmzugewandte Gebäude-
seiten und Dachflächen von Wohn- und Schlafräumen sowie von Kinderzimmern mit
einem resultierenden bewerteten Schalldämm-Maß in Abhängigkeit vom ausgewie-
senen Lärmpegelbereich entsprechend der nachfolgenden Tabelle zu realisieren:

1
l

l

*

(Für lärmabgewandte Gebäudeseiten darf der maßgebliche Außenlärmpegel entsprechend Pkt. 5.5. 1
der DIN 4109 ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A) und bei geschlossener
Bebauung bzw. Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert werden.)

In Schlafräumen und Kinderzimmern innerhalb der Lärmpegelbereiche 111 sind
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen, wenn keine Lüftungsmöglichkeit
zur lärmabgewandten Gebäudeseite besteht.
Außenwohnbereiche innerhalb der Lärmpegelbereiche 111 sind auf der lärmabge-
wandten Gebäudeseite anzuordnen.

l
l

l
l

l
l

*

5. l Imwmtbelange

Eingriffe in Natur und Landschaft

Durch die geplanten Maßnahmen erfolgen keine wesentlichen Eingriffe im Sinne des
Naturschutzrechts, da bebaute, innerörtliche Bereiche überplant werden. Besondere
Schutzgebiete werden durch die Umsetzung der Planung nicht beeinträchtigt.
Im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB wird von einer Umweltprüfung abge-
sehen. Auch die Eingriffsregelung kommt nicht zur Anwendung. Die in der Ur-
sprungsplanung festgesetzten Grundflächenzahlen (GRZ) werden im Rahmen der 3.
Änderung nicht erhöht bzw. es wird nur der vorhandeine teitsächliche Bestand festge-
setzt.

l
l

l

l
l

l

Artenschutz

*

Hinsichtlich des Artenschutzes ist anzumerken, dass es sich bei der vorliegenden
Planung um eine Bestandsüberplanung handelt, die im vereinfachten Verfahren nach
§ 13 BauGB ohne Umweltbericht durchgeführt wird.
Eine dauerhafte Nutzung ist in den Änderungsbereichen bereits vorhanden. Hinsicht-
lich der geringen Erweiterungen der Baugrenzen, zum Teil bei vorhandenen Anbau-

l
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Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außen-
lärmpegel

(«B(A)]

Erforderlicfüs resultierendes Schall-
dämm-Maß des Außenbauteils

R'vv,res [dB]
Aufenthalts- und

Wohnräume
BÜroräume und

Ähnliches
111 61-65 35 30
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ten, sowie Anpassungen an den tatsächlichen Bestand, ist davon auszugehen, dass
artenschutzrechtliche Belange nicht berührt werden.Betroffenheiten nach dem Bundesartenschutzgesetz liegen daher nicht vor.

6. Eigentumsverhältnisse

Die Flächen der Geltungsbereiche 1 bis 3 im Änderungsbereich befinden sich in Pri-
vateigentum, der Geltungsbereich 4 gehört der Stadt Ostseebad Kühlungsborn.

7. Sonstiges

Die im Bebauungsplan Nr. 42 gegebenen Hinweise hinsichtlich Trinkwasserschutz-zonen, Bau- und Bodendenkmalen, Altlasten sowie geltender Satzungen und Richtli-nien im Plangebiet werden durch die 3. Änderung nicht berührt und gelten weiterhin
fort. l
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